
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Wir, das Organisationsteam des Flohmarktes des Ida-Kindergartens, 

verkaufen für Sie die Ware (Kleidung und Schuhe der Saison, Bücher, CD’s, 

DVD’s, Fahrzeuge und Babyzubehör) am Flohmarkttag von 9 bis 12 Uhr im 

Ida – Kindergarten (Nachtigallenweg 19). Wir nehmen Ihre Ware in 

Kommission. Sie bestimmen den Preis. Der Erlös aus dem Verkauf geht zu 

80 % an Sie, 20 % gehen an den Förderverein des Kindergartens St. Ida.  

Auf Folgendes weisen wir Sie hin: 

1. Etikettieren Sie die Waren wie folgt:  

Benutzen Sie bitte ausschließlich Fadenetiketten (keine Klebeetiketten) und 

befestigen Sie diese   gut sichtbar an der Ware! 

Beschriftung der Fadenetiketten: 

 

 

 

 

Achten Sie bitte auf gut lesbare Beschriftungen und stellen Sie sicher, dass das Etikett 

gut befestigt ist! 2-Teiler und Schuhe binden Sie bitte mit einem Bindfaden zusammen! 

Achten Sie bitte auf eine sorgsame Verpackung z.B. von Spielen oder Puzzlen. Kleben 

Sie CD’s und DVD’s bitte zu. 

 

2. Abgabe der Waren in Kartons oder 

Klappboxen 
 Es dürfen maximal 2 (Umzugs-)Kartons mit Kleidung abgegeben werden. 

 Versehen Sie die Kartons/ Klappboxen bitte gut lesbar mit Ihrer 

Verkäufernummer.  

 Sortieren Sie die Kleidung bitte nach Größen vor und verteilen Sie alles nach 

Größen sortiert bei der Abgabe auf die dafür vorgesehenen Tische. 

 Ihre leere Kiste bringen Sie bitte in den dafür vorgesehenen Raum.  

 Abgabetermin für Ihre Ware ist freitags zwischen 15 und 17 Uhr.  

3. Rückgabe  

Rückgabe der nicht verkauften Ware und Auszahlung des Verkaufserlöses erfolgt am 
Samstag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr. Wir bitten um sofortige Kontrolle des 
Verkaufserlöses. Später sind keine Reklamationen mehr möglich. Falls Sie 
versehentlich falsche Ware in Ihrem Karton finden, bringen Sie diese bitte zum 
Kindergarten. Wenn Sie Ware vermissen, suchen Sie diese bitte auf dem 
Fundsachentisch, der noch ca. 1 Woche im Kindergarten steht. Waren, die nicht 
abgeholt werden, werden beim nächsten Flohmarkt zugunsten des Kindergartens 
erneut angeboten. Nicht abgeholte Verkaufserlöse werden nach einer Woche zum 
Spendenerlös hinzugerechnet.  

4. Die Qualität… 

… der von uns verkauften Ware liegt uns sehr am Herzen. Deshalb  möchten wir keine 

verschmutzte, veraltete oder beschädigte Kleidung sowie aufgetragene Schuhe 
anbieten. Dieses ist sicherlich auch in Ihrem Interesse! Denken Sie auch bitte daran, 
saisontaugliche Kleidung anzubieten! Wir behalten uns vor, nicht angemessene Ware 
direkt wieder in die Kartons zu packen.  

5. Wir benötigen ihre Mithilfe!  

„Kindergartenexterne Verkäufer“ bringen anstelle einer Standgebühr einen frischen, 

gut zu verkaufenden Kuchen mit. „Kindergarteninterne Verkäufer“ tragen sich bitte in 

die im Kindergarten aushängenden Listen ein. Nur aktiv Mitwirkende, die sich vorher 

in die Listen eingetragen haben, haben ein Recht, zum Vorverkauf zu kommen. Dieser 

ist Freitag voraussichtlich von 18 bis 19Uhr. 

Alle Waren werden während der Lager- und Verkaufszeit beaufsichtigt, 
allerdings wird keine Haftung für eventuelle Verschmutzung, Beschädigung, 
Diebstahl oder Verlust von Waren übernommen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

Ich akzeptiere die obenstehenden Geschäftsbedingungen und bestätige mit 

meiner Unterschrift, diese gelesen zu haben.  

Münster, den ___________ ______________________ _________ 

             Unterschrift     Verkäufernummer 

Verkäufernummer in ROT 

Größe und Preis in BLAU oder SCHWARZ 


